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Antwortschreiben zum Offenen Brief an den Senat 
 
Verkauf der Alten Pathologie stoppen! Neue Pathologie als Quartierszentrum mit gemein-
wohlorientierter Nutzung ermöglichen! 
 
Sehr geehrte Frau Mechels, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in einem an den Bremer Senat adressierten „offenen Brief“ vom 12.04.2023 fordern Sie das Ver-
kaufsverfahren der Alten Pathologie (Haus 24) sofort zu stoppen und damit die Entwicklung eines 
Quartierszentrums mit gemeinwohlorientierter Nutzung im Neuen Hulsberg-Viertel zu ermöglichen. 
 
Ich bin Ihnen sehr dankbar für Ihre Intervention, weil uns die Haltung verbindet, dass bei dem städte-

baulichen Gesamtprojekt Neues Hulsberg-Viertel die Pathologie eine herausgehobene Bedeutung 

haben muss – als Baudenkmal und in der Nutzung als ein Nukleus, der dem Quartier und dem Ge-

meinwohl dienen soll. 

 

Ich habe mich in der Beiratssitzung am 13. September 2023 deshalb auch dafür stark gemacht, dass 

im Verkaufsverfahren die Gewichtung der Konzeptwertung erhöht wird. Es erscheint im ersten Mo-

ment bedauerlich, dass es nicht gelungen ist, diese Gewichtung von „30 Prozent Preis : 70 Prozent 

Konzept“ im Verkaufsverfahren durchzusetzen. Das liegt unter anderem daran, dass gegenwärtig 

die Richtschnur für städtische Grundstückgeschäfte, die „Grundstücksrichtlinie“ überarbeitet wird 

und zwischen den Senatsressorts bislang noch kein Einvernehmen darüber erzielt wurde, dass die-

ser prozentuale Verteilung künftig Anwendung finden kann. 
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Gemeinsam mit der GEG und der GeNo hat sich mein Haus deshalb darauf verständigt, dass wir 

uns am geltenden städtebaulichen Vertrag halten und die Gewichtung von 49 Prozent Konzept : 51 

Prozent Preis festsetzen. 

Wir haben aber den Handlungsraum zu Gunsten des Konzeptes in diesen wesentlichen Punkten er-

weitern können:  

1. Die Erdgeschossnutzung muss zwangsweigerlich eine lebendige, öffentlichkeitswirksame 

sein. Und diese soll zudem einen gemeinwohlorientierten, sozialen oder kulturellen Charakter 

haben. 

2. Zusätzlich muss im Erdgeschoss eine gastronomische Nutzung Einzug finden. 

3. Der Hörsaal muss öffentlich zugänglich sein. Und auch hier wird darüber hinaus eine beson-

derer Nutzungscharakter gefordert. 

4. Sowohl im Norden zum Luise-Aston-Park als auch im Süden zum „Schwarzen Meer“ sind die 

Vorplätze des Gebäudes öffentlich zu bespielen 

Dabei handelt es sich nicht um Wertungspunkte, sondern um „Zwangspunkte“, weil sie laut Aus-

schreibung im Kaufgebot verpflichtend darzulegen sind. 

 

Dem anliegenden Schreiben der GEG können Sie entnehmen, dass dadurch bereits über ein Drittel 

des Gebäudes mit öffentlichen Nutzungen vorbestimmt und „nicht verhandelbar“ sind. 

 

Ich hoffe, dass Sie meine Einschätzung teilen, dass dies ein Hinweis darauf ist, dass deutlich über 

die prozentuale Bewertungsverteilung hinaus wertvolle Gewichtungen zu Gunsten des Aspektes 

„Gemeinwohlorientierung“ vorgenommen worden. 

 

Daneben mache ich Ihnen für das weitere Verfahren diese Zusage: 

Ich weiß, dass die Wertung etwaiger Angebote bei allem wirtschaftlichen Interesse mit großer Ge-

wissenhaftigkeit und hoher baukultureller Affinität von der GEG gesteuert wird. 

Bei diesem Verfahren werde ich aber in besonderer Weise die Option der Verfahrensaufhebung wür-

digen. Ich möchte Ihnen mit dieser Zusage sehr deutlich machen, dass ich unsere operativen und 

rechtlich zulässigen Möglichkeiten gut kenne und sie in diesem besonderen Verkaufsverfahren sehr 

genau im Blick behalte. 

 

Sehr geehrte Frau Mechels, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mit den vorstehenden Ausführungen habe ich Ihnen deutlich machen wollen, dass ich nicht nur Ver-

ständnis sondern auch Sympathie für Ihre Anmerkungen habe und mein Haus deshalb bereits bei 

der Erstellung der Ausschreibungsunterlagen wichtige Setzungen gemacht hat. 

 

Zugleich werbe ich um Ihr Verständnis, wenn wir Ihrer Forderung nach Verfahrensstopp nicht nach-

kommen, sondern sehr bedacht und verantwortungsvoll die nächsten Verfahrensschritte gehen. 

Denn ich schließe nicht aus, dass wir möglicherweise Angebot erhalten werden, die den Erwartun-

gen an die Alte Pathologie, die Sie und ich gleichermaßen haben, gerecht werden. 
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Ich werde Sie dazu in der guten Kultur der transparenten Kommunikation und Beteiligung im Projekt 

„Neues Hulsberg-Viertel“ auf dem Laufenden halten und Ihnen sehr gerne bei Rückfragen oder An-

merkungen zur Verfügung stehen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Maike Schaefer 

- Senatorin - 

 

 

Anlage: 

Stellungnahme der GEG vom 17.04.2023 

 

 

  


